
3. Beiblatt 

100 !iJ..B. 
zu 131/J 

B eib 1 att zur Parl ament skorrespondenz 25. Juli 1960 

L n fra g e b e a n t W 0 r tun g 

Die Abg80rdneten E ich i n ger und Genossen haben in einer 

l1nfrage an den Bundesminister für Inneres, betre ffend .b.ufhebung der Au sser­

dienststellung des Gendarmeriekontrollinspektors Anton Reichebner und Wieder­

:tndi$l'lBt'stellung als Kommandant des Bezirksgendarmeriekommandos st .pöl t en, 

folgende zwei Fragen gestGllt~ 

1.), Ist der Herr :Bundesminister b eroU 9 den Gendarmeriekontroll­
insJ;lektor Anton Reichebner unvorzüglich wieder in Dienst zu stellenrund zwar 
auf seinen Dienstposten als Kommandant des Bezirksgondarmeriekommandos 
st. Pälten ? 

2.) Wird der Herr Bundesminister das Verhalten der Zeugen' aUs dem 
Gendarmeriek(")rps, denen vom erkennenden Gericht zumindest eine objektiv 
falsche Zeugenaussage vorgeworfen wurde, überprüfen lassen, da die Bevölkerung 
zumindest von Gendarmerieboamten erwarten darf, dass diese ihre Zf:ugenaus­
sagen sehr gewissenhaft abgeben, da ihron Zeugenaussagen auch b es ondere Glaub­
würdigkeit zukommt? 

Bundesminister ~ f r i t s c h gibt hiezu folgendes bekannt~ 

1.) Die Wiederindienststellung des Gendarmeriekontrollinspektors 

Anton Reichebner wurde bereits angeordnet. Die Znta~lung des Gonar~ten zum 

Bezirksgendarmeriekommando st. Pölten kann jedoch derzeit auS dienstlichen 

Gründen nicht in Erwägung gezogen werden. 

2.) Das zuständige Gericht hat kein',) Veranlassung gefunden, gegen 

die aus dem Gendarmeriekorps g<::führten Zeugen Verfügungen zu treffen. Es 
besteht daher hinsichtlich des Verhaltens dieser Zeugen auch keine :Notwendig­

keit, deren Aussagen einer abermaligen Prüfung zu unterziehen. 

-.-.-.-.-.-
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